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Voranfrage zum Bebauungsplan „Hinter dem Schützenkruge"

Stadt: Osterwieck

Landkreis: Harz

Hier: landesplanerische Abstimmung

Der obersten Landesentwicklungsbehörde ging am 18. November die

Voranfrage zu o. g. Vorhaben der Stadt Osterwieck zu.

Die Stadt Osterwieck beabsichtigt auf einer Fläche von 0,2066 ha die

Errichtung von zwei Einfamilienhäusern.
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Nach Prüfung der vorgelegten Unterlagen stelle ich unter Bezug auf

§ 13 (2) Landesentwicklungsgesetz (LEntwG) fest, dass der Bebau-

ungsplan „Hinter dem Schützenkruge" in der Stadt Osterwieck nicht

raumbedeutsam im Sinne von raumbeanspruchend oder raumbeeinflus-

send ist.

Eine landesplanerische Abstimmung ist demnach nicht erforderlich.

Gemäß § 2 (2) Nr. 10 LEntwG obliegt der oberen Landesplanungsbehör-

de die Abgabe von landesplanerischen Stellungnahmen im Rahmen von

öffentlich-rechtlichen Verfahren nur für raumbedeutsame Planungen und

Maßnahmen.
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Hinweis zur Datensicherung

Die oberste Landesentwicklungsbehörde führt gemäß § 16 Landesentwicklungsgesetz Sachsen-

Anhalt (LEntwG LSA) das Raumordnungskataster (ROK) des Landes Sachsen-Anhalt. Die Erfas-

sung aller in Kraft gesetzten Bauleitpläne und städtebaulichen Satzungen ist u. a. Bestandteil des

ROK.

Ich bitte Sie daher, mich von der Genehmigung/Bekanntmachung des o. g. Bebauungsplanes

durch Übergabe einer Kopie der Bekanntmachung und der in Kraft getretenen Planung ein-

schließlich der Planbegründung in Kenntnis zu setzen.

Meininger


